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Anlage
su vorstehender Dritter Durchführungsbestimmung 

Richtlinie
über das Verfahren zur Festsetzung bergbaulicher 
Schutzgebiete und Uber Anträge auf Erteilung der 
bergbehördlichen Zustimmung für Bauvorhaben in 

Schutzgebieten 
— Schutzgebietsrichtlinic —

1. Anträge auf Festsetzung bergbaulicher Schutz
gebiete

1.1. Der Antrag auf Festsetzung eines bergbaulichen 
Schutzgebietes ist an die Bergbehörde zu richten, 
die den Antrag zur Entscheidung an die Oberste 
Bergbehörde der Deutschen Demokratischen Re
publik weiterleitet. Dem Antrag ist die Stellung
nahme des zuständigen Rates des Bezirkes beizu
fügen.

1.2. Liegt das beantragte Bergbauschutzgebiet inner
halb eines Kreises, so ist der Antrag in vier
facher Ausfertigung einzureichen. Erstreckt sich 
das beantragte Bergbauschutzgebiet auf mehrere 
Kreise oder Bezirke, so ist für jeden weiteren 
Kreis und Bezirk eine weitere Ausfertigung des 
Antrages beizufügen.

1.3. Das beantragte Schutzgebiet ist zu beschreiben. 
Es ist zu begründen, weshalb es zum Schutzgebiet 
erklärt werden soll.

1.4. Der Nachweis von Bodenschätzen in abbauwürdi
ger Menge und Beschaffenheit ist durch eine Ab
schrift des Bestätigungsprotokolls der Zentralen 
Vorratskommission für mineralische Rohstoffe zu 
erbringen. In besonderen Fällen (Erkundung) ist 
dieser Nachweis durch ein Gutachten der Staat
lichen Geologischen Kommission (vorläufige Vor
ratsberechnung und kartenmäßige Dokumenta
tion) zu führen.

1.5. Dem Antrag ist eine Begründungskarte nach der 
topographischen Karte im Maßstab 1 : 25 000 bei
zufügen, aus der Lage, Beschaffenheit und 
Nutzungsart des beantragten Schutzgebietes zu 
ersehen sind.

1.6. Zusätzlich sind — falls erforderlich — in größerem 
Maßstab darzustellen:

1.6.1. das Gebiet einer geschlossenen Ortschaft, einer 
Wohnsiedlung oder eines Industriekomplexes, 
wenn es ganz oder teilweise von der Einbeziehung 
in ein Schutzgebiet ausgenommen werden soll.

1.6.2. Grundstücke, die in ein Schutzgebiet einbezogen 
werden sollen, weil sie voraussichtlich in erheb
lichem Umfang Einwirkungen des Bergbaues 
unterliegen oder weil Bergbaubetriebe diese 
Grundstücke benötigen, um Betriebsanlagen, Hal
den, WTege, Wasserläufe, Kanäle, Eisenbahnen 
und andere Anlagen zu verlegen oder neu zu 
errichten.

1.6.3. Gebiete, für die aus anderen Gründen eine ein
gehendere Darstellung zur Beurteilung der 
Schutzwürdigkeit erforderlich erscheint.

1.7. Die Begründungskarten haben zu enthalten:

1.7.1. die Kreis- und Bezirksgrenzen,

1.7.2. das beantragte Schutzgebiet,

1.7.3. die jetzige Nutzungsart des Gebietes,

1.7.4. das Gebiet, in dem die zu schützenden Boden
schätze anstehen,

1.7.5. das Gebiet, in dem ein Abbau der Bodenschätze 
vorgesehen ist,

1.7.6. das Gebiet, das im Einwirkungsbereich des Berg
baues liegt,

1.7.7. das Gebiet, das für Maßnahmen im Interesse des 
Bergbaues, wie für die Errichtung oder Verlegung 
von Betriebsanlagen, Halden, Verkehrseinrich
tungen, Wasserläufen usw., benötigt wird.

1.8. Für die Begründungskarten sind außer den allge
meinen Signaturen noch folgende Signaturen an
zuwenden, wobei die Begrenzungslinien — soweit 
nichts anderes bestimmt ist — je nach dem Maß
stab eine Stärke von 0,5 bis 2,0 mm aufweisen 
müssen:

1.8.1. Begrenzungslinie für das 0,3 mm starke
beantragte Schutzgebiet schwarze Linie mit 
(vgl. Ziff. 1.7.2.) einer innen parallel-

laufenden gerissenen 
Linie,
Farbgebung rot

1.8.2. Begrenzungslinie des 
Mineralvorkommens 
(vgl. Ziff. 1.7.4.)

nach innen ver
waschene Linie in der 
Mineralfarbe 
(siehe 1.9.)

1.8.3. Begrenzungslinie |es 
Abbaugebietes 
(vgl. Ziff. 1.7.5.)

durchgehende Linie 
in der Mineralfarbe 
(siehe 1.9.)

1.8.4. Begrenzungslinie des 
Einwirkungsbereiches 
des Bergbaues 
(vgl. Ziff. 1.7.6.)

gerissene Linie 
Farbgebung grau

1.8.5. Gebiet für andere Maß
nahmen im Interesse des 
Bergbaues 
(vgl. Ziff. 1.7.7.)

grauflächig

1.9. Die Begrenzungslinien des Mineralvockommens 
und des Abbaugebietes sind in folgenden Farben 
darzustellen:

1.9.1. Steinkohle grau

1.9.2. Braunkohle kreß

1.9.3. Eisenerz rot

1.9.4. Nichteisenerz ublau

1.9.5. sonstige Mineralien 
(z. B. Flußspat, Schwer
spat, Schiefer, Graphit)
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